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Text 

Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und 
Lehrbetrieb 

§ 100. (1) Die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb müssen eine für die vorgesehene Verwendung in Betracht 
kommende angemessene Qualifikation aufweisen. Sie haben in ihrem Fach an der Erfüllung der 
Aufgaben der Universität in der Forschung oder bei der Entwicklung und Erschließung der Künste und in 
der Lehre mitzuarbeiten. Sie stehen in einem Arbeitsverhältnis zur Universität und sind Vollzeit- oder 
Teilzeitbeschäftigte. 

(2) Die Universität hat die berufliche Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß 
Abs. 1 zu fördern. 

(3) Das wissenschaftliche und künstlerische Personal im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb 
besteht aus hauptberuflich und aus nebenberuflich tätigen Personen. 

(4) Nebenberuflich tätige Personen sind Personen, die 

 1. ausschließlich in der Lehre tätig sind und 

 2. nicht mehr als vier Semesterstunden lehren und 

 3. nachweislich einer anderen vollen Sozialversicherungspflicht auf Grund von Einkünften im 
Ausmaß von mindestens 60 vH der Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, unterliegen. 

(5) Nebenberufliches Lehrpersonal steht in einem freien Dienstverhältnis zur Universität; es kann 
sich ohne vorherige Zustimmung der Universität von anderen geeigneten Personen vertreten lassen. 

(6) § 98 ArbVG (personelles Informationsrecht) gilt auch für die Gruppe der nebenberuflich tätigen 
Personen, selbst wenn ein freies Dienstverhältnis oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt. 
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